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Anzeige für Schriftsteller und Buchhändler.

Unter der Rubrik: Kleine Schr iften, wird
der Neue Schweizerische Republikaner fortfahren / alle

theils in der Schweiz gedrukten Schrif.
te«/ theils auswärts erscheinenden, die Schweitz

betreffenden oder von Schwerern herrührenden litte,
xarischen Produkte anzuzeigen. Wenn dieses aber mit
einiger Vollständigkeit geschehen soll, so müssen die

Verfasser oder Verleger neuer Schriften die Gefällig«
keit haben, ein Exemplar derselben an den Herausge«
ber einzusenden, ohne diese hängt es vom Zufast ab,
ob ihm dieselben bekannt werden.

Helvetische Tagfatzung.
Vier und zwanzigste Sitzung, 15. Weinm.

Präsident: Kühn.
Die Constitutions.Commißion legt folgende neue

Abfassung des Verfassungsentwurfes vor:
V er fassungsentwurf.

Erster Abschnitt.
5.1. Die helvetische Republik bildet nur einen Staat,

dessen Integrität durch die Verfassung gesichert wird.
Sein Gebiet ist in Cantone eingetheilt,

z. 2. Diest Cantone find:
r) Bern in der Grenzbestimmung, nach welcher

dte erste Cantonstagfatzung durchS Gesetz vom
27. Brachmonat i8>-! zusammenberuftn worden.

«) Zürich eben so.

z) Luzem à sb. ^

4) Uri eben so.

Schwyz eben so.

6) Unterwaldcn eben f».

7) Zug eben so.

8) Glarus eben ss.

9) Apxenzest eben so.
'

»-») Soiothum eben so»

» i) Irchbueg eben so»-

12) Basel eben so, allfäklig vergrößert durch den

untern Theil des FrikthalS.
iz) Schafhausen in ber Grcnzbestimmung, nach

welcher die erste Cantonstagfatzung versammelt
worden.

14) Argau ebenso, allfäklig vergrößert durch dx»
obern Theil des FrikthalS.

15) Waadt in der Grenzbestimmung, nach welcher
die erste Cantonstagfatzung versammelt worden.

,s) Graubündten eben so.

l?) Tcßin eben so.

18) Das WalliS eben so.

Das Gesetz kann überhaupt die Eintheilung v«->

bessern.

Zweyter Abschnitt.
4. Der Gottesdienst samt dem kirchlichen Eigen«

thum stehet unter dem Schutze des Staates. Die
allgemeine Verfügung über daS Kirchenwestn kommd

der gemeinsamen Regierung, die besondere Aufsicht
über dasslbe aber den Cantonsbehörden zu, in so weit
nemlich beydes von der weltlichen Gewalt abhängt.

Dritter Abschnitt.
5. Es soll eine gemeinsame Organisation der Xe«

publik für die Ausübung der Souverainität, welche bey

der Gesamtheit des helvetischen Volks steht, und eine

Cantonalorganisation seyn.

6. Die gemeinsame Organisation umfaßt daS astge«

meine höhere Polizeyweftn.

7. Die bewaffnete Macht für die innere und äussere

Sicherheit der Republik.
S. Die politischen und diplomatische» Verhältnisse

l mit dem Auslande.
ê s. Die gesetzliche Einrichtung deS Iustizwesmk»
z Die Ausübung der richterlichen Gewalt soll «nabhänM
Z und abgesondert von der gesetzgebenden und vokziehendW

bleiben, und die Richter nur nach dem Gesetz verM»
ê wörtlich gemacht werden könM»



M» o?'

,v. Die Bestimmung desjenigen Antheils an die

direkten Staatsabgaden, welchen jeder Canton zu

liefern ha».

,k. Di« Bestimmung derjenigen Zweige der indi-
rekten Abgaben, welche das Gesetz allenfalls für die

allgemeinen Bedürfnisse jahrlich anweisen kann. Der
Ertrag dieser Abgaben soll jedem Canton auf seinem

jährlichen Beytrag zu den allgemeinen Staalsbedürf.
nisscn abgerechnet werden.

is. Das Eigenthum und die gesetzliche Verfügung
über die Nationalgüter uiid Domaincn/ unter Vorbe-

halt der' darauf haftenden Verpflichtungen.

iz. Die Naiionalverwalttingen, wie Salz, Posten,

Bergwerke, Pulver, Kaufhäuser und Zölle.

14. Die Verfertigung und Polizey der Münzen.

15. Die Ordnung und allgemeine Polizey für den

Handel.
16. Die bürgerlichen, höhern und öffentlichen Un.

terrichtsanstaltcn, und die gesetzlichen Vorschriften über

die besondern Erziehungsanstalten der Cantone.

17. Die Erlheilung des helvetischen Bürgerrechts,
nach den durchs Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen.

18. Die Ausgaben, welche aus diesen Attributen
der gemeinsamen Orgànisation herfliessen, sind allge.
meine Staatsabgaben.

,9. Die besondere Organisation jedcö Cantons be.

greift die Verlheiiung und Erhebung der Gninbabgaben.
20. Die Festsetzung der Bedürfnisse des Cantons und

der Mittel, dieselben durch Ortsanlagen zu befriedigen.

s i. Die niedere und Ortspoüzcy.

-2. Die unverzügliche Liquidation der Zehnden,
welche sämtlich loskäuflich erklärt sind, unter nachfol-

geriden Bedingungen und allgemeinen Grundsätzen:

») Der Zehnden soll um den Werth des dreyzehn,

fachen reinen mittler» IahrSertrags losgekauft

werden.

s) Die Partikularen, Gemeinheiten, geistlichen »nd

wohlthätigen Stiftungen oder Corporations,
welche Zehnden besitzen, sollen mit dem zwan-
zigfachen Werth dcS reinen mittlern Iahrsertrags
entschädigt »verden.

Der Staat erläßt zu diesem Ende seine Ansprache

auf die Loskaufsumme der ihm unmittelbar znste.

henden Zehnden, zu Gunsten der Gesammtheit
der zehndpffichtigen Güterbesitzer.

4) Jeder Canton soll nach Beendigung s iner Liqui.
dation die Rechnung darüber der gemeinsamen

Regierung einsenden. Zugleich müssen, diejenigen

Cantone, die wegen den erlassenen Slaatsanspra-

chen / nach Befriedigung der in ihrem Canton
z» entschädigenden Zchndgläubigcr, einen Ueber.»
schuß haben werden, diesen Ueberschuß der ge
meinsamen Regierung abliefern, welche damit
die Entschädigung der Zehndgläubiger derjenigen
Cantone ergänzen wird, deren Loskaufsumme,
wegen Mangel an unmittelbaren Staatszehnder»,
nicht hinreicht.
Wenn nach dieser Ergänzung ein Rest Überblei,

den sollte, so wird die gemeinsame Regieruag den»

felbm denjenigen Cantonen, welche Ueberschuß

abgeliiffert haben, in dem Verhältniß dieses

abgelieferten Ueberschusses, als Eigenthum des

Cantons, wiederum zurükgeben.

1;. Der Staat tritt ftrners die bisherigen unmit,
telbaren Staatsgrundzinse den Cantonen, worin sie ge.
legen sind, eigenthümlich ab; mit dem Beding, daß
alle Grundzinse überhaupt^loskäuflich bleiben sollen,
und das Gesetz vom lkîol durch die Cantonsbe-
hörden weder zum Nachtheil der Grundzinspflichtigen
noch der Gnindzinsbesitzer abgeändert werden kann;
daß ftrners die Besoldungen der Geistlichen und die
Unkosten für Erziehungs» und Untcrrichtsanstalten,
welche ehemals dem Staat oblagêU, von den belref»
senden Cantonen übernommen und hinreichend bcstà
ten werden.

24. Die besondere Aussicht über dasKirchenwcstn, die
Besoldung der Geistlichen, insofern beydes der weltli»
chen Gewalt zusteht; die besondern Erztehungs- und
Unterrichtsanstaltcn, welche die Cantonsdehörden dem
Gesetz gemäß leiten; die Aufsicht über Kirchen. Schul.
Gemein, und Armengüter, und das öffentliche Unter«
stütznngswesen.

2;. Die Ausgaben, welche aus diesen Attributen
der Cantonalorganifation herfliessen, sind Cantonalaus«
gaben.

Vierter Abschnitt.
-6. Die gemeinsame Organisation der Republik ist

'
aus einer Tagsatznng und einem Senat zusammengesezt,
welche in den verfassungsmäßigen Formen gewählt seyn

werden.

Tagsatzung. ^
27. Die Tagsatzung besteht aus den vereinigten

Stellvertretern der ganzen Nation welche in nächst?»

hendem Verhältnisse in den Cantonen nach eines jeden

Wahlform gewählt werden :
Bern y.
Zürich 8.
Waadt » 7»
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Aarg.iu S.

Schafhausen » 6.

Eraubunvlen 6.
Appenzell 6.
Luzern 5.
GlarUs .5.Teßin 5.
Freyburg 4.
Wallis .4.Basel z.
Solothurn .z.Uri « i.
Schwyz t.
Zug
Unrerwalden ».

Zusammen 8».

28. Das Gesetz wird die Zahl der Stellvertreter
nach dem Maßstab der Bevölkerung berichtigen, die

in jedem Canton zur allgemeinen Tagsatzung gewähjt
werden sollen, doch so, daß jedem Cqnron wenigstens
ein Mitglied zu wählen zukommt.

29. Die Mitglieder der Tagsatzung tonnen durch
ihre Cantone entschädigt werden.

zo. Sie bleiben fünf Jahre jm Amt.
1». Die Tagsatzung versammelt sich alljährlich auf

den ersten Brachmonat; dièse ordentliche Versammlung
k -r i nicht länger als zwey Monate dauern.

Z2. Der Senat kann die Tagsatzung ausserordent»

lich zusammenberufen oder verlängern; er bestimmt in
diesem Falle die Dauer ihrer Versammlung bey ihrem
Zusammentritt.

11. Der Senat ist verpachtet, die Tagsatzung zu.

fammen zu ruffen, so oft die Mehrheit der Cantone

solches verlangt. Eine solche ausserordemliche Verfamm-
lung kann nicht länger als zwey Monate dauern.

Z4. Die Tagsatzung ist beauftragt, die Mitglieder
des Senats z» wählen.

15. Sie untersucht und sanktionirr die Staats.
Rechnung, die nachher im Druk bekannt gemacht
werden soll.

;6..Sie entscheidet über Klagen, welche gegen

gesetzwidrige Verfügungen des Senats geführt werden,
Und kann dergleichen Verfügungen aufheben.

17. Der Tagsatzung. kömmt auf den Vorschlag des

Senats die BerathiM und Annahme der Gesetze zu.
18. Sie erklärtjMf den Vorschlag des Senates

den Krieg, bestätigt Friedensschlüsse, Bündnisse und
Verträge.

19. Sie bewilligt alljährlich die nöthigen Geld-
Summen fur die allgemeinen Bedürfnisse.

40. Die Sehende» Truppen der Republik können
ohne ihre Einwilligung nicht vermehrt werden.

41. Ihre Sitzungen sind gewöhnlich öffentlich.

S e na t.

42. De» Senat besteht aus zwey Landammänncm
und acht und zwanzig Räthen. .Jeder Canton soll
wenigstens ein Mitglied im Senat haben; die übrigen
werden so gewählt, daß keinem Canton mehr als drey
Mitglieder, und denen die nicht über vierzig tausend
Seelen enthalten, nicht mehr als ein Mitglied zukamt.

41. Der Senat entwirst die Gesetzvorschläge, und
legt sie, nebst den darüber eingeholten Bemerkungen
der Cantone, der Tagsatzung zur Annahme vor.

44- Er beschließt nach den Gesetzen alle Maßregeln
und Verordnungen, weiche die Verwaltung und die
allgemeine Polizey bewffem

4?. Er hat die Vorberarhuvg über Kriegserklärungen
Friedensschlüsse, Bündnisse und Verträge.

46. Er entscheidet über Streitsachen welch» sich
Zwilchen den Cantonen erheben könnten»

47. Er zeigt der Tagsatzung die Cantonalbehörden
an, welche sich Eingriffe in die Verfassung zu Schul-
den kommen lassen; nachdem vorläufig die allenfalls
nöthigen Maßregeln zur Handhabung derselben gelrof-
fen sind.

48. Er wählt aus feiner Mitte die beyden Land-
ammänner. Diese bleiben zehn Jahre im Amt, und
können während fünf Iahren nach ihrem Auslrit nicht»
wieder zu dieser Stelle gewählt werden.

4y. Die einfachen Senatoren bleiben sechs Jahre
im Amt, und treten zum Drittheil alle zwey Jahre auS.

5». Die Landammänner führen wechselswcisc den
Vorsitz im Senat, während dem Jahr wo sie nicht im
Amte sind.

?». Der Landammann, der nicht den Vorsitz führt,
ist der Stellvertreter des andern in Fällen von Kcamheit
oder Abwesenheit.

12. Der Senat ernennt aus seiner Mitte einen klemm
Rath van vier Gliedern, die sechs Jahre im Amte sind»

Der Landammann im Amt ist ihr Vorsitzer,
51. Dieser Rath ist mit der eigentlichen Vollziehung»

der Gesetze beauftragt.

54. Er entwirft die Verwaltungsbeschlüsse oder Ber-
ordnungen, welche hernach durch den gesamte» SemS
angenommen werden»
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,5» Er besorgt ihre Vollziehung.

,6. Jedes der vier Glieder dieses Raths ist mit
Knem der nachfolgenden Regiernngsfächer beauftragt:
Innere Angelegenheiten, Rechtswege, Finanzen und

Krieg.
57. Alle Beamteten der allgemeinen Verwaltung sind

ihm untergeordnet.

58. Er -ernennt aus den Mitgliedern der Vermal,
tungsbchörde der Cantone, die Statthalter derselben ;

und ruft sie von ihrer Stelle ab.

5?. Der Landammann, welcher im Amt ist, bezieht

einen Gehalt von sechszehn tausend Franken.

6o. Der Landammann ausser Amt und die vier

Glieder des kleinen Raths beziehen einen Gehalt von

sechs tausend Franken.
<5i. Dem Landammann der im Amte ist, kömmt

die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten zu : er

hat unter sich einen Staatssecretär, der mit diesem

Regierungsfache und mit der Correspondent beauftragt ist.

6z. Er ernennt denselben und wählt ihn ausser dem

Senat.
<z;. Er ernennt die diplomatischen Agenten.

64. Ueber die in diesen drey lezten Artikeln enthal«

tenen Gegenstände hat der Landammann, der nicht im

Amte ist, eine berathschlagende Stimme.
65. Die einfachen Mitglieder des Senats beziehen

eine Entschädigung von vier tausend Franken..

Fünfter Abschnitt.
Cantonal.Organisation.

66. In jedem Canton ist ein Statthalter, der vom

kleinen Rath auf die vorgeschriebene Weise gewählt

wird. Er ist mit der eigentlichen Vollziehung und mit
der allgemeinen höhern Polizey-im Canton beauftragt;

und hat die besondere Pflicht über die Beobachtung

der allgemeinen Gesetze und Verordnungen der Repub.

ljk zu wachen.

67. Jeder Canton hat seine besondere Vewaltungs.

Organisation, mit den oben bestimmten Befugnissen;

dieselbe wird den örtlichen Erfordernissen angepaßt seyn.

68. Der obersten Verwaltungsbehörde jeden Can.

tons, in welcher der Statthalter den Vorsitz hat,
kommen überdieß die organischen Vollziehungsmaßregeln

der akgemcinen Gesetze sowohl, als die besondere Can.

tonalverwallung zu.

6z. Wem, die. besondere Verwaltungsorganisation

euies Cantons von der allgemeine» Tagsatzung durch.

MM worden, und nichts darin» enthalte» ist, das

der Freyheit und politischen Rechtsgleichheit der Bür.
ger oder der gemeinsamen Verfassung entgegen stehet,
so soli fie durch EinregistrirunMn die Protokolle der
Tagsayung sanktionirt und unter die Gewährleistung
der Nation genommen werden, daß ohne die Zustim»
mung des Senats und der Tagsatzung nichts bara»
verändert werden kam,.

Sechster Abschnitt.
Wäh!b a rkeitFbeding e.

7-». Niemand darf zu den National, oder Canto,
nalämtern wählen oder gewählt werden, wenn er nicht

i) Helvetischer Bürger ist.

-) Ein Eigenthim» in Helvetien beflzt, oder eine«
unabhängigen Beruf hat.

») Eine Abgabe bezahlt, deren Betrag von jedem
Canton wird bestimmt werden.

7>. Diese Abgabe soll für Cantonalämter das Dop.
pelte derjenigen seyn, die für die Distriktsstellen er.
fodert wird; und für Nationalstellen das Dreyfache
derjenigen, so die Cantonalämter erheischen.

?i. Jeder helvetische Bürger kann sein Activbür.
gerrecht, an jedem Orte der helvetischen Republik voll»
ständig ausüben, wo er sich länger als ei» Jahv
aufgehalten hat.

Bern, den 14. Weinmonat i8->r.
Im Namen der Commißio«,

Zimmermann.
(Die Fortsetzung folgt.)

An die Aerzte und Wundärzte in der Schweiz.
Um den Klagen abzuhelfen, daß die Salzburgifche

medizinisch chirurgische Zeitung theils gar nicht in der

Schweiz durch die löblichen Postämter zu erhalten, theils
zu spät in den Buchhandlungen anlange, ist zur best

fern und schleunigeren Bedienung der Liebhaber ein eig«

nes medizinisch chirurg isches ZeitungS.
Comptoir für die Schweiz, und zwar in Bern
errichtet worden, welches gegen Vorausbezahlung von
12 fl. Reichsgclb die medizinisch chirurgische Zeitung
monatlich abliefert. Jene, welche auf den künftige»

Jahrgang iZos pränumeriren, sollen zugleich den Vor«
theil erhalten, den gegenwärtigen und die verflossene»

Jahrgänge, falls sie derselben bedürfen, und zwar de»

Jahrgang um s Laubthaler zu bekommen.

Briefe und Geld bittet man sich francs aus.

Ber», den ,5. October 1801.
Medizinisch chirurgisches ZeitungS«

Comptoir in Bern.

i
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